
9.1.4 Gesetz über die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 

Deutschen Demokratischen Republik (Stasi-Unterlagen-Gesetz – StUG) 

Vom 18.02.2007 (BGBl I 2007, 162, zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2011 (BGBl.I S. 

3106, ber.2012 S. 442) 

Erster Abschnitt Allgemeine und grundsätzliche Vorschriften 

§ 6 Begriffsbestimmungen 

(…) 

(9) Die Verwendung von Unterlagen umfasst die Weitergabe von Unterlagen, die Übermittlung von 

Informationen aus den Unterlagen sowie die sonstige Verarbeitung und die Nutzung von 

Informationen. Soweit in dieser Vorschrift nichts anderes bestimmt ist, gelten die 

Begriffsbestimmungen der §§ 2 und 3 des Bundesdatenschutzgesetzes mit der Maßgabe, dass zu den 

nicht öffentlichen Stellen auch die Religionsgesellschaften gehören.  

Dritter Abschnitt Verwendung der Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 

Dritter Unterabschnitt Verwendung der Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes für die 

politische und historische Aufarbeitung sowie durch Presse und Rundfunk 

§ 35 Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 

Deutschen Demokratischen Republik 

(…) 

(3) Der Bundesbeauftragte leistet vor dem Leiter der für Kultur und Medien zuständigen obersten 

Bundesbehörde folgenden Eid:  

"Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, 

Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, 

meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir 

Gott helfe." 

Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. 

(…) 

 


